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F. V.
Fabrikprivilegium . Regierung - erordnung

vom 25 Juny I ?8Z folgenden Inhalts : Die
Fabrikanten können Gesellen und Jungen hal¬
ten , auch den Gesellen ( wenn die Fabriken
eines grossem Umfangs sind ) Kundschaften
ertheilen , Jungen aufdingen , und selbe frey¬
sprechen.

kacultarez xonn6ciL . Verordnung vom
26 August 1782 , wornach dieselben von den
Herren Ordinarien im Original und in authen¬
tischer Abschrift pro ? !3ciro rebio einzurei-
chen sind.

Fahren , geschwindes . Verordnung vom
16 Oktober - 782 , wornach das geschwinde Fah¬
ren abermal verboten , und der dawider Han¬
delnde künftig mit Spinnhausstrafe zu belegen
seyn wird.

Fahrzeuge zun » Uiberfahren . Hofent-
schlieffung vom iz Marz »78z , wodurch den an
der Donau liegenden Dominien aufgetragen
wird , daß alle Fahrzeuge zum Uiberfahren zur
Verhütung der so häufigen Schwärzungen je¬
derzeit Abends mit einer Kette angehangt , und
mittelst eines Schlosses bis zum Anbruch des
Tages von Seite der Ortsobrigkeit angeschlos¬
sen , und auf derley Schiffen die Namen der
Orte und der Person , welchen sie gehören , ein«
gemerkt seyn sollen.

Farinzucker . Hofentschliessung vom 2Z
Hornung *786, wornach Se . Majestät verord¬

net
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net haben, den Ln dem allgemeinen Zolltarifs
enthaltenen Einfuhrzoll des Farinzuckers, oder
Zuckermehls, mit Ausnahme des feinen weißen
Farinzuckers, der zum allgemeinen Gebrauche
dient, für berechtigte ZuckerLäuterunggeftüschaf-
ten, die sie als solche behörig legitimiren, von
8auf7 Fl. für den Zenker zu mässigen, jedoch,
gedachten Gesellschaften dessen Verkauf bey
patentmafflger'Doppelstrafe zu verbieten; der
Zollbehörde aber wurde aufgetragen, darauf
zu sehen, daß daraus demZs-lgefall keinNach-
theil erwachse; dahingegen habe es in Ansehung
desjenigen Farinzuckers, welcher zum Handel
und allgemeinen Gebrauche eingeführt wird,
ohne Rücksicht,ob solcher von den privilegirten
Zuckerlauterunggesellschaften in dem Litorale,
oder von andern Versendern kömmt, und ohne
Unterschied der Qualität bey dem Zollsätze von
»z Fl. für Zentner zu verbleiben, und sollen
unter diesem Zollsätze auch die feinen weißen
Farinzucker, wenn sie gleich für privilegirte
Raffinerien inner Landes bestimmt sind, be¬
griffen styn.

Venia R̂rmis. Allerhöchste Entschließung,
daß die Verleihung der Veni3̂ tmi» ( Nach¬
sicht der Minderjährigkeit) in allen Fällen der
Personalinstanz des Mindels eingeräumt wer¬
de, bey welcher die Anbringen zu überreichen,
die Untersuchung zu pflegen, und hierüber der
Ordnung nach die Erledigung zu schöpfen ist.

Vergehungen , fleischliche. Hofentschlies-
sung vom ss Juny -787, daß die Vergebungen
mit Blutsverwandten, Ungläubigen und geist¬

lichen
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Men Personen wegen des agravirenden Um¬
standes mit einem Grade höherer Strafe zu
telegen seyen.

Verkauf an Sonn - und Zeyereagen. Hof-
rntschlieffung vom 2 Oktober 1782 . Der Ta¬
bak in den Gewolbern der Trafikanten darf an
Sonn - und Feyertagen Vor - und Nachmit¬
tags , jedoch erst nach geendigtem Gottesdien¬
ste und bey halb geöffneten Balken und ohne
Aussetzung - rS Verkaufözeichms , verkauft
werden.

Verkändigungdisvens. Allerhöchste Ver¬
ordnung vom 4 July 1785 , daß diejenigen
Partheyen , welche die Dispens von Aufgebo¬
ten , oder Verkündigungen bey der weltlichen
Stelle erhalten haben , ohne weiters getrauet
werden können . Nach erhaltener Dispens sey
von den zu trauenden Personen ein Eid bey
-er politischen Stelle , welche die Dispens er-
theilet , abzunehmen , daß die Partheyen keines
zwischen chnen bestehenden , im Ebepatente vor¬
kommenden EhehinderniffeS sich bewußt find.

Vermächtnisse Regierungdekret vom 18
December >784,  nwrnach die Vermächtnisse
für die aufgehobenen Bruderschaften an die
Studien - und Stiftunghauptkaffa zu überrei¬
chen find.

Verordnungen , landesfürstliche. Gene¬
rale vom 19 Jüly 1782 , wornach dieselben,
wenn sie auf das Volk einen Bezug haben , von
der Geistlichkeit auf den Kanzeln kundgemacht
werden sollen.

ver-
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Verwandtschaft , geistliche. Hofresolu-
tion vom Zo Jäner - 784 / wornach die geistli-
che Verwandtschaft kein Hinderniß mehr zu
Eingehung des Ehekontrakts ist.

Feilschaften. Hofdekret vom 17 May >785,
-aß den aus den deutschen Erblandern nach
Gallizien durch Ungarn transitirenden Feil¬
schaften daselbst die bisherige Transitvzollfrey-
heit auch Ln Hinkunft zufiieffen solle

Feuerarbeiter. RegierungverordttUNg vom
r8 April ' 786 , wornach Feuerarbeiter , die in
-er Vorschrift vom z September »785 begriffen
sind , keiner vorläufigen Prüfung im Zeichnen
unterliegen.

Feuersachen. Negierungdekret vom IL
Janer ' 784 , wornach zu dem dresfälligen Ge¬
schäfte der Herr SLadthauptmann benennt ist,
welcher die Jurisdiktionstreitigkeiren zu ver¬
nehmen , und die ihm mitzutheilenden Feuer¬
relationen im Namen der Regierung zu erledi¬
gen hat.

lnLcre8 . Hofverordnung , wornach diesel¬
ben jene Individuen , so sich mit dem Namen
oder Feuerzeichen legitimiren , und vermög ihrer
Pflicht bey Feuersbrünsten erscheinen müssen,
inner den Linien um 22 und ausser den Lmien
um 24 Kr . zu führen.

VLchausrrieb. Negierungverordnungvom
2 ' März »783, wodurch der Viehaustreib vor
Endigung des Gottesdienstes an Sonn - und
Feyertagen , dann der Verkauf der Waaren
an öffentlichen Kirchweihen und Waüfahrtsör-

tern,
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lern , wie auch die Vorforderung derUntertha«
nen in die Herrschaftökanzleyen an solchen Ta¬
gen verboten wird.

Findlinge . Hofentschliessung vom - - Juny
-785 , wornach dieselben vom Staate unent¬
geltlich zu begraben sind.

Fiscalicätefälle . Hvfdekret vom 2 De-
cember »785,wornach , wenn Falle Vorkommen,
wo das Fiscalamt aus der erhaltenen Denun-
ciation die Umstande des Faktums , worauf
die Fisealitätsklage zu begründen kömmt , nicht
hinlänglich entnehmen könnte , und wobey nebst
dem Fiscalamte die entdeckten , von sothanem
Fakto eine Wissenschaft nehmende Zeugen die
anverlangten Auskünfte bey eurer fiscalamtli-
chen Erhebung zu ertheilen sich weigerten , dem¬
selben gestattet ist, bey der politischen Behörde
zu dem Ende sich zu melden , auf daß daselbst
jene Inquisition von Amtswegen gepflogen
werde , die derselben bey allen Uibertrettungen
politischer Gesetze ganz angemessen ist, mit dem
alleinigen Unterschied , daß eine derley Untersu¬
chung nur die eintrettende Person , niemals
aber die künftig zu belegende Parthey selbst
treffen könne , als welche nur auf eine ordent¬
liche , von dem Fiscalamte überreichte Klage
Red und Antwort zu geben hat , und sich vor¬
läufig in etwas einzulassen mit Gerechtigkeit
nicht verhalten werden könnte.

Fische. Hofentschliessung vom 4 August
»78z . Der bisherige , auf Harinae und Stock¬
fische sowohl, als auf rue folgenden in der Zoll¬
tarifs unter der Rubrii , in welcher Ler Srock-

fisch .



fisch begriffen ist , enthaltenen Fische , nämlich
Kabilion , Laberdan , Flach , Klipp - und Rund¬
fische. oder Rothscherr , dann Blatteisel , oder
Schöllen , gesetzte Zoll wird um einViertheil
erhöht.

Fisch nrarktsplatz Verordnung vom 12
September 1782 , wornach derselbe nach dem
Ende eines jeden Markttages allzeit gereiniget
und geputzet werden solle.

Fischsayung. Hofdekret vom 17 July
-78z , wornach Se . Majestät zu entschlossen
geruhet haben, daß die Fischsatzung vom i No¬
vember r?8z aufzuhören habe.

FLeischessenserlaubniß. Verordnung vom
15 Hornung 1784 - Bey allgemeiner Erlaub-
niß des Meischeffens in der Fasten soll die
Oeistlichkcist allen Pfarrgemeinden die christli¬
che Pflicht der Massigung , Ausübung anderer
guten Werke , und besonders die Wohlthangkeit
gegen die Arme nachdrucksam einbmden.

, Flerschhacker Hofentschliessung vom zs
Zuly 1783 folgenden Inhalts : Obzwar die
neuangehenden Fleischhacker an den , den hiesi,
gen Fleischhackern beschehenen Vorschüssen kei¬
nen Anrheil genommen haben , so seye doch aus
dem, daß die hiesigen Fleischhacker, ungeachtet
der ihnen itzt auf Abschlag ihrer Schulden ob¬
liegenden jährlichen Zurückzahlung eines nahm-

" haften Betrages , dennoch bey der dermaligen >
Fleischsatzung bestehen , der Schluß zu ziehen,
daß die dermalige Fleischsatzuug ihnen einen
höher » Gewinn auf Kosten des Publikum-

ab-
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abwerfe , als zu ihrem Unterhalt notwendig
seye ; da nun eben zu Aufrechthaltung der hie¬
sigen Fleischhacker , um ihre berrachrlicke Schul¬
den zahlen zu können , der dermaligeFleifchsatz
immittelst noch beyöehalten werden müßte,
und man noch gebundene Hände habe , dem
Publikum die Wohlthat einer mehreren Kon¬
kurrenz zu verschaffen , so seye allerdings billig,
daß jene nun angehende Fleischhacker , welche
den Vorrheil des wegen der Schulden der hie,
sigen Fleischhacker noch bestehen müssenden der-
maligeri , einen mehreren Gewinn , als ihr bür¬
gerlicher Verdienst seyn sollte , abwersenderr
Fleischsatzes gemessen , in dieser Rücksicht so¬
wohl , als auch , weil sie den dermaligen Fleisch,
Hackern Kundschaften entziehen , somit ihren
Verdienst schmälern , zu Tilgung der Fleisch-
hackerschulden einen Beitrag leisten . Regie¬
rung habe also mit den neu angehenden Fleisch¬
hackern ein verhältmßmässiges Quantum , so
sie zum TheLL gleich bey dem Antritt der Fleisch,
bank , und zum Theil jährlich zu dieser Schul¬
dentilgung beizutragen hätten , zu behandeln,
und das Behandelte anzuzeigen , zumal durch
diese Beiträge , wenn sie schon nicht sonderlich
ergiebig seyn werden , dennoch einigermassen
eine etwas geschwindere Tilgung der Schuldem
würde erzielet werden.

Fleischhacker . Hosresolution vom y De-
eember r ? 8z,  wornach jene neu angehenden
Fleischhacker , welche das Fleisch unter der
Satzung zu verkaufen sich erklären , zu einem
Tilgungheitxag der Fleischhauer - Hof - unl»F Dta-rs,



Staatsschuld nicht zu verhalten, jedoch auch
darauf zu sehen sey, daß diese Fleischhacker ihr
Fleisch richtig um den geringem Preis auszu¬
hauen sich angelegen seyn lassen.

Flerschhacker. Hofresolution vom rz Ju-
ny 1785, wornach jene Fleischhacker, welche
itzt schon bestehen, oder künftig bestehen wer¬
den, falls sie ungesundes Vieh schlachten, im
Gewichte betrügen, oder bey theuren Zeiten
§ar kein wohlfeilers ausschlachten, mit Verlust
ihrer Befugniß bestrafet werden sollen.

Fleischliches vergehen . Verordnung vom
,5 März 1781. Da unter dem Landvolk das
VeliNum Oarnis überall so im Schwünge ist,
daß die geistlichen Ermahnungen nichts mehr
fruchten, und die Seelsorger nicht mehr im
Stande sind, diesem immer mehr einreis-
fenden Uibel zu steuern, so ist hierüber ein ge¬
naues Augenmerk zu tragen, und den Aeltern
besonders zu bedeuten, damit sie auf einen gu¬
ten Lebenswandel ihrer Kinder Bedacht neh¬
men; dann ist auch den Wirthsleuten zu be¬
fehlen, damit sie sorgen, daß bey nächtlichen
Musiken nichts Lasterhaftes vorgebe.

Flecksteder. Verordnung vom 5 July
1781. In den Vorstädten wird den Flersch-
hackern und den Flecksiedern verboten, mit un¬
reinem Wasser zum Nachtheile der Gesundheit
aufspritzen zu lassen.

Foderung an aufgehobenen Rlöstern.
Verordnung vom8 Aprili?8z,wornach jener,
der an aufgehobenen Klöstern eine Joderung

bat,
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hat , binnen i Zahr , 6 Wochen und z Tage»
lud î (Lna xrXclull sich zu melden hat.

Vormund . Allerhöchste Verordnung vom
5 July 1785 , daß die Bestellung eines Vor¬
mundes , wie auch die Aufnahme der Vor-
rnundschaftsrechnungen - auch dann , wenn un-
ter dem Pupillarvermögen eine Bergwerken-
titat begriffen ist , dem ordentlichen Personal-
richter , ohne Einmengung der Berggerichte,
zustehe.

Vormundschaften. Hvfentschliessung dom
25 Oktober 1784 , worvach dieselben , ausge¬
nommen die ^ urela lc^irima , den Staatsbe¬
amten in Hinkunft nicht mehr aufzutragen sind.

Frachtstücke, t Verordnung vom 20 Okto¬
ber 1785 , daß künftig jedermann freystehen
solle, Frachtstücke, die über io Pfund wiegen,
mir selbst gefälliger Gelegenheit zu versenden.

FranzrskanerklLfter. Hofdekret vom 20
Februar 1785 , daß die in den innerösterreichi¬
schen Landen , nämlich in Steyermark , Kärn¬
ten und Kram befindlichen 9 Franzistanerklö-
ster von - er N . Oe . Provinz getrennt werden,
und künftig eine eigene Provinz ausmachen
sollen.

FrarschlerweLber. Negierungdekret vom
22 Hornung 1785 , wornach dieselben am Lrch-
tensteg und Hutsteppergaffel nicht mehr sitzen

' dürfen.

Freymaurergesellschaft. Handbilliet Sr.
Majestät vom n Dec 1785, m kormalidus.

F r Die



Die sogenannten Freymaurergesellschaften , de¬
ren Geheimnisse mir eben so unbewußt sind,
als ich deren Gaugeleyen zu erfahren jemals
wenig vorwitzig war , vermehren und erstrecken
sich -etzo auch schon auf kleinere Städre.

Diese Versammlungen , wenn sie sich selbst
ganz überlassen und unter keiner Wertung sind,
rönnen in Ausschweifungen , die für Religion,
Ordnung und Sitten allerdings verderblich
seyn können , besonders aber bey Obern durch
eine fanatische engere Verknüpfung in ganz
vollkommene Unbilligkeit gegen ihre Unterge¬
bene , die nicht in der nämlichen gesellschaftli¬
chen Verbindung mit ihnen stehen , ganz wohl
ausarteu , oder doch wenigstens zu einer Geld-
schneiderey dienen.

Vormals und in andern Landern verbot
und bestrafte man die Freymaurer , und zer¬
störte ihre in den Logen abgehaltene Versamm¬
lungen , bloß weil man von ihren Geheimnissen
Nicht unterrichtet war.

Mir , obschon sie mir eben so unbekannt
sind , ist genug zu wissen, daß von dieses Frey¬
maurerversammlungen dennoch wirklich einiges
Gutes für den Nächsten , für die Armuth und
Erziehung schon ist geleistet worden , und nun¬
mehr find ' ich für sie , als je in einem Lande
noch geschehen ist , hiemit zu verordnen , näm¬
lich , daß selbe , auch unwissend ihrer Gesetze
und Verhandlungen , dennoch , solange sie Gu¬
tes wirken , unter den Schutz und unter die
Obhur des Staates zu nehmen , und also ihre
Versammlungen förmlich,zu gestatten sind, je-



-och ist folgende meine Vorschrift von - enseb
den genau zu beobachten , und zwar:

1) Kann hinführo in einem jeden Lande
in der Hauptstadt , wo die Landesregierung ist,
nur eine Loge bestehen und abgehalten werden,
diese aber , so oft sie es für gut befinden . Diese
Loge hat die Tage , an welchen sie ihre Ver¬
sammlung abhält , dem Magistrate , oder jenem,
dem die Polizey in der Stadt obliegt , allemal
mit Bemerkung der Stunde zu melden ; sollte
in einer grossen Hauptstadr eine Loge nicht
alle Verbrüderte in sich fassen können , so wä¬
re höchstens noch eine zweyte oder dritte zu
gestatten , welche von dem Chef der Hauptloge
ganz abzuhangen , und ihre Versammlungstaqe
und Stunden ebenfalls auch anzuzeigen hätten.

2) Solle in keiner Kreisstadt , wo nicht
tine Landesstelle ist , noch weniger aber auf
dem Lande , oder bey einem Partikulier auf
seinem Schlosse gestattet seyn , dergleichen Frey-
maurergesellschaften hinführo abzuhalten , und
wird auf die Abhaltung derselben der nämliche
Preis zu deren Entdeckung und Bestrafung
gesetzet, der auf die Hazardspiele pateutmässig
bestehet , weil jede Versammlung von unter¬
schiedlichen Ständen der Menschen sich selbst
nicht kann überlassen bleiben , sondern unter
bekannter Leitung und Aufsicht geprüfter Män¬
ner stehen muß , und würden die dawider Han¬
delnden auch des Ungehorsams , wegen persön¬
lich gestrafet werden.

z) DieVorsteher,oder wie sie nur immer
den Namen unter sich,haben , einer jeden in
der Provinzstadt hinführo bestehenden Loge

F 3 haben
,-'r.



hüben dem Landeschef auf Ehre und Reputa - ,
tion in erner Liste die Namen aller sich ver¬
breiteren Freymaurer , wessen Standes und
Charakters sie immer sind 5 einzureichen , wel¬
che selber hieher einzuschicken haben wird , und
solle alle Vierteljahr der Abgang und Zuwachs
un neu aufgenommenen von den Logevorstehem
nachgerragen werden , jedoch ohne ihre Vor¬
rückungen , oder Charaktere und Titeln Ln der
Gesellschaft selbst anzumerken ; wenn aber der
Logemimster abgeandert wird , so müsse der
rieuernannte es ebenfalls der Landesstelle mel¬
den ; dahingegen

4) Wenn diese Logen so eingeleitet seyn
werden , sollen sie von aller weiteren Untersu¬
chung , Ausfragen , oder was immer für vor¬
witzigen Auskunftsbegehrung auf beständig be-
freyet seyn , und frey und ungezwungen ihre
Versammlungen abhalten können , und auf
diese Art kann sich vielleicht diese Verbrüde¬
rung , welche aus so vielen mir bekannten recht¬
schaffenen Männern bestehet , wahrhaft nutzbar
für den Nächsten und die Gelehrsamkeit aus-
zeichnen ; zugleich werden auch alle Neben-
und Winkellogen und Versammlungen , welche
zu mehreren mir bewußten Unanständigkeiten
Anlaß gegeben haben , gänzlich und auf das
strengste beseitiget.

Ich zweifle nicht , daß diese meine Ent-
schlieffung , welche aller Orten xer Circulare
kundzumachen ist, allen rechtschaffenen und ehr¬
lich denkenden Maurern zum Vergnügen und
-ur Sicherheit , allen übrigen aber zur billigen
Enthaltung von weiteren dergleichen strafba¬

ren



ren Nebenverfammlungen, oder Ausschweifung
gen dienen wlrd, und muß dieses an alle Be*
Hörden ergehen, damit es zu jedermanns Kennt-
niß gelange, und ein jeder nach Pflicht über
dessen genaue Beobachtung wache, auch sich
von weiterem Schaden zu hüten wisse.

Frohn- und Gerichtsdrener. Hofresolu¬
tion vom za Juny 1731, wornach die Frohn-
und Gerichtsdiener als ehrliche Leute zu ach¬
ten, und nicht mehr Büttel, oder Schergen
ru nennen, und ihre Kinder von keinem Hand¬
werk auszuschliessen sind.

Früchten, kandLrte. Verordnung vom ir
August 178'), daß die in den Triester Fabri¬
ken kandirten Früchte, als Aranoini, Zitro¬
nenschalen, und alle übrigen gemeinen Sorten
Derley Früchte gegen Legitimation und gegen
Bezahlung eines Zolles pr. 9 Kr. vom Pfunde
in allek k.Erblande eingeführt werden können.

Fuhren. Verordnung vom 16 May 1782,
wornach die Fuhren mit Schotter, oder Erde
für die Hinkunft auf die bestimmten Platze zu
Beförderung des Brückenbaues angewiesen
werden sollen.

G-
GallrzLsche adeliche Leibgarde. Hofent-

schliessung vomzJaner 1786,wornach Se.Ma¬
jestät die adelichen gallizischen Garden, die bis
her den Rang einesk. k Fähnrichs bey der
Armee hatten, in den Rang derk.k.Lieutenants
tu befördern gerühmt haben.

H 4 Gaffen-


	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87

